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RS OGH 1981/12/23 6Ob654/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.12.1981

Norm

ZPO §503 C3c

Rechtssatz

Keine Aktenwidrigkeit, wenn das Berufungsgericht im zweiten Rechtsgang Feststellungen im ersten Urteil des

Erstgerichtes nicht weiter berücksichtigt, wenn diese im zweiten Urteil des Erstgerichtes trotz teilweiser Wiedergabe

der Feststellungen des ersten Urteils nicht übernommen wurden.

Entscheidungstexte

6 Ob 654/81
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